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Steuertipp 3/2015 

 
Scheidung: Ex-Schwiegereltern können geschenktes Haus zurückfordern 
Verschenken Eltern eine Immobilie an ihr Schwiegerkind, kann diese bei einer Schei-
dung wieder zurückgefordert werden. Dies ist sogar bis zu einem Zeitraum von zehn 
Jahren nach rechtskräftiger Scheidung möglich.  
 
Voraussetzung:  
Die Schenkung ist im Hinblick auf den Fortbestand der Ehe erfolgt und ein Festhalten 
an der Schenkung ist für die Schwiegereltern unzumutbar. 
 
Entscheidung  
Der Bundesgerichtshof entschied zugunsten eines Schwiegervaters. 

• Beschenken Schwiegereltern ein Schwiegerkind wegen der Erwartung, dass die 
Ehe fortbesteht und die Schenkung auch dem eigenen Kind dauerhaft zugute-
kommt, kann im Fall einer Scheidung die Schenkung rückabgewickelt werden, und 
zwar nach den Grundsätzen über die Störung der Geschäftsgrundlage. 

• Darüber hinaus muss ein Festhalten an der Schenkung für die Schwiegereltern un-
zumutbar sein. 

 
Jedoch kann in der Regel nur ein Ausgleich in Geld verlangt werden. Nur in seltenen 
Ausnahmefällen ist auch der tatsächlich geschenkte Gegenstand zurück zu gewähren. 
 
Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs ist der Rückübertragungsanspruch nicht ver-
jährt. Die wegen Störung der Geschäftsgrundlage vorzunehmende Vertragsanpassung 
einer Grundstücksschenkung von Schwiegereltern ist grundstücksbezogen; die Verjäh-
rungsfrist bei Rechten an einem Grundstück betragen 10 Jahre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


